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Diese Frage stellen sich derzeit viele Parla-
mentarierinnen und Parlamentarier in der 
Schweiz. Der Bundeshaushalt rutscht in die 
roten Zahlen, es braucht Massnahmen, und 
statt schmerzhafte Sparprogramme aufzuset-
zen, würde so mancher gerne einfach etwas 
mehr Schulden machen. Doch das ist keine 
gute Idee, denn wie schon der amerikanische 
Ökonom Milton Friedman wusste: Vor Schul-
den kann man eine Zeitlang davonlaufen – 
eingeholt wird man doch.

In der Schweiz hat diese Weisheit den Sou-
verän sogar dazu inspiriert, die Verfassung 
anzupassen. 85 Prozent der Schweizerinnen 
und Schweizer haben im Jahr 2001 ja gesagt 
zu einer Schuldenbremse. Seitdem hat sich 
die Schuldenentwicklung hierzulande stabili-
siert. Das hat dazu geführt, dass die Schweiz 
Reserven hat, in Krisen zu reagieren – so etwa 
in der Pandemie. Geordnete Staatsfinanzen 
erhöhen somit die Resilienz, wie man neu-
deutsch sagt.

Sich nicht vor dem Sparen drücken
Die Schuldenbremse wirkt aber auch als 
 «Aufgabenbremse». Den Politikerinnen und 
Politikern mangelt es nicht an Ideen, in 
 welchen Bereichen der Staat tätig sein sollte, 

wo es noch vermeintliche Lücken in der Ver-
sorgung gibt. Einem ungebremsten Wachs-
tum des Staates schiebt die Schuldenbremse 
einen Riegel. Und damit zwingt sie eben 
auch, in Zeiten knapper werdender Ressour-
cen, Sparpotenzial zu heben.

Gerade diese Funktion der Schuldenbrem-
se ist derzeit wichtig. Mit dem Überfall Russ-
lands auf die Ukraine wird eine klassische 
Funktion des Staates wieder wichtiger: die 
Verteidigung gegen aussen. Dieses öffentliche 
Gut ist in Europa nach dem Fall des Eisernen 
Vorhangs in Vergessenheit geraten. Doch statt 
überflüssige Ausgaben zu kürzen, um dieses 
öffentliche Gut wieder bereitzustellen, möch-
ten viele Politikerinnen und Politiker lieber 
die Schuldenbremse umgehen – in Deutsch-
land wurde etwa kurzerhand ein «Sonderver-
mögen» für Verteidigungsausgaben gebildet.

Solche Tricksereien sind in der Schweiz 
(bisher) nicht salonfähig. Will man etwa die 
Ausgaben fürs Militär erhöhen, muss man 
entweder anderswo sparen – oder die Einnah-
men erhöhen, damit der Staatshaushalt im 
Gleichgewicht bleibt. Was sollte man nun ide-
alerweise machen?

Die Forschung des Ökonomen Alberto Ale-
sina gibt uns eine Antwort auf diese Frage. 
 Erfolgreiche Stabilisierungen unterscheiden 
sich von nicht erfolgreichen dadurch, dass ers-
tere vor allem die Ausgaben kürzen. Und hier 
setzt man den Rotstift laut Alesina mit Vorteil 
bei der öffentlichen Beschäftigung und den 
Transferleistungen an. Kürzungen bei den 
staatlichen Investitionen oder Steuererhöhun-
gen sind dagegen wenig ratsam.

Wo überall gespart werden könnte
Wenn man den Haushalt sanieren will, ist 
Sparen also eine Tugend – auch beim Staat. In 
der Sommerserie von Avenir Suisse zeigen un-
sere Forscher, wo man im Bundesbudget von 
86 Milliarden Franken überall sparen könnte. 
Dabei fördern sie einige Überraschungen 
 zutage. Wussten Sie etwa, dass der Bund mit 
Hunderten Millionen Franken den Agglome-
rationsverkehr subventioniert, dessen Nutzen 
aber vor allem bei den Kantonen anfällt?

Warum sparen,  
wenn wir uns  
doch verschulden 
können?

Jürg Müller, Christoph Eisenring

https://www.journals.uchicago.edu/doi/epdf/10.1086/649828
https://www.journals.uchicago.edu/doi/epdf/10.1086/649828
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Dass zudem nichts so dauerhaft ist wie  
ein Provisorium, wusste schon der amerika-
nische Schriftsteller Henry Miller. Das gilt 
auch bei «temporären» Staatsausgaben. 
 Ge rade sogenannte Anschubfinanzierungen, 
die nie aufhören wollen, bieten sich zum 
Sparen an.

Kurz: Unsere Forscher identifizieren beim 
Bund ein Milliarden-Sparpotenzial. Den ers-

ten Teil unserer neunteiligen Serie beginnen 
wir mit dem Finanzausgleich zwischen den 
Kantonen. Dessen Reformen, so wird deut-
lich, waren nur möglich, weil man fort-
während teure Zückerchen verteilte. Ein an-
gespannter Staatshaushalt ist ein guter Zeit-
punkt für eine Entwöhnung.

Wir wünschen Ihnen eine anregende 
 Lektüre. ›

Sämtliche Bilder zeigen das Thema Sparschwein in einer 
hypothetischen Umsetzung von Schweizer Kunstschaffen
den. Sie (die Bilder) wurden mithilfe künstlicher Intelligenz 
erstellt. 

Erkennen Sie den Stil der Künstlerinnen und Künstler wie
der? Die Auflösung befindet sich auf der letzten Seite.
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Man kennt es aus Rentenreformen: Um 
Mehrheiten für die naturgemäss eher bitteren 
Vorlagen zu zimmern, werden diese mit Aus-
gleichsmassnahmen versüsst (z. B. grosszügige 
Rentenzuschläge oder Übergangsregelungen). 
Für die einen sind solche Zückerchen der po-
litische Preis für die Reformakzeptanz in der 
Bevölkerung. Andere wiederum sehen darin 
eine Politik, die sich von der lästigen Pflicht 
befreit, die Bevölkerung von der Reformnot-
wendigkeit zu überzeugen.

Reformen werden indes heute nicht mehr 
nur mit Blick auf die Stimmbürger versüsst. 
Auch das Verhältnis zwischen Bund und Kan-
tonen ist von Besitzstandwahrung und «Zü-
ckerchenpolitik» geprägt. Exemplarisch zeigt 
sich das in der Debatte um den nationalen 
 Finanzausgleich, wie folgendes ungesunde 
Schauspiel in drei Akten offenbart:

1. Akt: Neuer Finanzausgleich 2008
Als die Politik anfangs der 2000er Jahre die 
komplizierten und intransparenten finanziel-
len Verflechtungen zwischen Bund und Kan-
tonen grundlegend reformierte, plagte diverse 
Kantonsvertreter vor allem eine Sorge: Steht 
mein Kanton im neuen Finanzausgleich 
(NFA) finanziell schlechter da als im alten 

System? Im Sinne der Mehrheitsfindung wur-
den die neu geschaffenen Ausgleichsgefässe 
deshalb um einen befristeten «Härteaus-
gleich» ergänzt. Dieser stellt über eine ganze 
Generation hinweg bis 2034 sicher, dass kein 
Kanton beim Übergang vom alten zum neu-
en Finanzausgleich finanzielle Einbussen er-
leidet. So erhalten im Jahr 2024 – anderthalb 
Jahrzehnte nach Inkrafttreten der Reform – 
weiterhin sechs Kantone Ausgleichszahlungen 
in insgesamt dreistelliger Millionenhöhe.

2. Akt: Finanzausgleichsreform 2020
Über die Zeit wurde die mit dem NFA ur-
sprünglich angestrebte finanzielle Min-
destausstattung für die finanzschwachen Kan-
tone immer deutlicher übertroffen. Aufgrund 
von Schwachstellen in der Berechnungsme-
thodik stieg die Umverteilungssumme lau-
fend, obwohl dazu gar keine Notwendigkeit 
bestand. Weil die grosse Mehrheit der Kanto-
ne zu den Transferempfängern zählt, haben 
Reformen jedoch einen schweren Stand. Als 
man sich 2019 auf einige grundlegende Justie-
rungen am NFA einigen konnte, war dies des-
halb nur mit allerhand Kompensationsge-
schäften möglich.

Den ressourcenschwächsten Kantonen 
wird neu eine Mindestausstattung an finanzi-
ellen Mitteln von 86,5 % des schweizerischen 
Durchschnitts garantiert (ursprünglich beab-
sichtigt waren 85 %). Was der Bund im Rah-
men der Reform eingespart hätte, wurde zu-
dem aus «staatspolitischen Überlegungen» di-
rekt in die Kantone umgeleitet: Einerseits in 
eine Dotationserhöhung des Lastenausgleichs 
und andererseits in temporäre Abfederungs-
massnahmen zugunsten der ressourcenschwa-
chen Kantone.

3. Akt: AHV-Steuervorlage (Staf) 2020
Auf internationalen Druck hat die Schweiz in 
einer Volksabstimmung 2019 die Steuerprivi-
legien für sogenannte Statusgesellschaften ab-
geschafft. Dies wirkt sich auch auf die Berück-
sichtigung der Unternehmensgewinne im 
Finanzausgleich aus. Im Rahmen der Reform 
setzten die Kantone nicht nur eine Erhöhung 

Überzuckerter  
Finanzausgleich 

Die Kantone als Hüter des 
 Föderalismus sollten 
 ungesunden Abhängigkeiten 
widerstehen.

Patrick Leisibach
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des Kantonsanteils an der direkten Bundes-
steuer von 17 auf 21,2 Prozent durch. Die al-
lenfalls möglichen negativen Auswirkungen 
auf den Finanzausgleich werden vom Bund 
während sieben Jahren finanziell mittels «Er-
gänzungsbeiträgen» abgefedert. Das Ziel: Die 
ressourcenschwächsten Kantone sollen nicht 
weniger Geld erhalten als vor der Reform. 
Das widerspricht allerdings der NFA-Logik, 
eine relative Mindestausstattung zu gewäh-
ren. Ändern sich die steuerlichen Rahmenbe-
dingungen und dadurch die kantonale Ge-
winnsteuerbasis, ist es nur folgerichtig, wenn 
sich dies ebenso in veränderten NFA-Zahlun-
gen spiegelt. 

Ungesunde Abhängigkeiten
Diese Politik der Besitzstandwahrung und 
Zückerchen ist mitverantwortlich dafür, dass 
im Finanzausgleich zwischen Bund und 
 Kantonen heute Gelder im Umfang von total 
5,9 Mrd. Franken umverteilt werden (davon 
finanziert der Bund 4 Mrd. Franken). Im Jahr 
2008 waren es noch deren 4,1 Mrd. Franken 
(2,7 Mrd. Franken). Darüber hinaus haben 
die Kantone den Finanzausgleich (zumindest 
vorübergehend) wieder in einen intransparen-
ten Flickenteppich unterschiedlichster Trans-
fers verwandelt.

Reformen, die das Zusammenspiel zwi-
schen Bund und Kantonen betreffen, schei-
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nen heutzutage nur noch möglich, wenn 
 letzteren mindestens der finanzielle Status 
quo garantiert wird. Damit werden Effizienz-
gewinne von Reformen oftmals gleich wieder 
zunichte gemacht. Natürlich lässt sich argu-
mentieren, dass Ausgleichsmassnahmen je-
weils überhaupt erst die politische Mehrheits-
fähigkeit sichern. Doch die Kantone als obers-
te Hüter des Föderalismus sollten ungesunden 
Abhängigkeiten widerstehen können.

Der Föderalismus funktioniert dann am 
besten, wenn Zuständigkeiten klar geregelt, 
Aufgaben- und Finanzverflechtungen mini-
miert und finanzielle Abhängigkeiten vermie-
den werden. Ein erster Schritt in diese Rich-
tung wäre ein frühzeitiger Abbau gewisser 
Zückerchen im Finanzausgleich. Die ange-
spannte Finanzlage des Bundes sollte dazu ge-
nutzt werden, sich von den eigenen Abhän-
gigkeiten zu trennen. Vom Zucker loszukom-
men mag beschwerlich sein, würde aber 
langfristig das (föderale) Wohlbefinden erhö-
hen – und den Bundeshaushalt entlasten. «

Sparpotenzial im Bundeshaushalt: jährlich rund 500 Mio. Franken
Härteausgleich: jährlich bis zu 128 Mio. Fr. (Betrag 2024; seit 2016 wird der Betrag jährlich um knapp  

12 Mio. Fr. reduziert) bis 2034
Lastenausgleich: jährlich 140 Mio. Fr.
Überdotation Ressourcenausgleich: jährlich zwischen 40 bis 330 Mio. Fr. (je nach Berechnungsweise)
Abfederungsmassnahmen: total 640 Mio. Fr. von 2021 bis 2025 (2024: 120 Mio. Fr.; 2025: 80 Mio. Fr.)
Ergänzungsbeiträge: jährlich 180 Mio. Fr. von 2024 bis 2030
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«Standortförderung» hört sich für viele gut 
an. Was der Bund darunter versteht, dürfte al-
lerdings einige überraschen. Denn im Vorder-
grund steht nicht primär die Verbesserung 
der Rahmenbedingungen, um die Schweiz 
wettbewerbsfähiger zu machen. Vielmehr 
kommt ein Grossteil der Fördergelder dem 
Tourismus und der Regionalentwicklung zu-
gute. Für die Jahre 2024–2027 hat das Parla-
ment insgesamt 429 Mio. Franken gespro-
chen – ein Plus von 15 Prozent gegenüber den 
Förderbeiträgen in der vorangehenden Legis-
latur. Man fragt sich, nicht nur angesichts der 
Schieflage bei den Bundesfinanzen: Ist diese 
Förderung sinnvoll?

Trittbrettfahren auf Kosten der 
 Öffentlichkeit
Zweifel, was die Effizienz und Effektivität der 
Fördergelder angeht, bestehen bei der 
110 Mio. Fr. teuren Tourismuspolitik des Bun-
des._1 Fragwürdig sind dabei die Subventio-
nen für die Marketingorganisation Schweiz 
Tourismus. Ursprünglich wurde diese Organi-
sation gegründet, um den aufgrund des Ers-
ten Weltkriegs angeschlagenen Fremdenver-
kehr zu stützen, tat dies doch auch die 
Konkurrenz aus Österreich und Frankreich. 
Aus dieser «Anschubfinanzierung» ist eine 
ewige Aufgabe geworden. Bis heute kommt 
der Bund mehrheitlich für das Budget von 
Schweiz Tourismus auf. Der jährliche Beitrag 
beläuft sich zurzeit auf 58 Mio. Franken._2 

Gewiss, wenn jemand für Schweizer Tou-
rismusorte wirbt, haben davon auch diejeni-
gen etwas, die sich nicht an der Werbeaktion 
beteiligen. Trittbrettfahren ist also attraktiv. 
Allerdings ist die Vermarktung der Destinati-
on Schweiz höchstens ein branchenweites öf-
fentliches Gut. Bewirbt der Branchenverband 
die Schweiz in einer Kampagne im Ausland 
erfolgreich als Reisedestination, profitieren 
davon die Akteure im Tourismussektor. Es 
spricht daher einiges gegen eine Finanzierung 
solcher Kampagnen aus allgemeinen Staats-
mitteln – zumal gewisse viel beworbene Hot-
spots mittlerweile über «Overtourism» kla-
gen. Wenn man schon allgemeine Werbung 
schalten will, sollte dies die Branche über ihre 
Verbände selbst bewerkstelligen.

Beträchtliche Mitnahmeeffekte
Beträchtliche Summen fliessen in zwei weite-
re Pfeiler der Standortförderung: Innotour 
und die Neue Regionalpolitik (NRP). Erstere 
war ursprünglich als fünfjähriges Innovati-
onsprogramm konzipiert und sollte helfen, 

Wenn der 
Steuerzahler 
für die 
Marketing-
kosten 
aufkommt 

Pro Jahr fliessen Dutzende 
Millionen in die Tourismus
förderung. Doch wenn die 
Branche sich vermarkten will, 
sollte sie das nicht auf den 
Staat abwälzen.

Lukas Schmid

1 Zusätzlich profitiert die (Para-) Hotellerie seit 1996 von 
einem reduzierten Mehrwertsteuersatz von 3,7 %.  
Der Bundesrat schätzt diesen Vorteil auf jährlich rund 
180 Mio. Franken.

2 Zum Vergleich: In Deutschland beläuft sich der Bundes-
beitrag für die staatliche Vermarktungsorganisation auf 
40,5 Mio., in Österreich auf 30 Mio. Euro.

https://www.blick.ch/wirtschaft/hotspots-leiden-experten-kritisieren-schweiz-tourismus-id19752144.html
https://www.blick.ch/wirtschaft/hotspots-leiden-experten-kritisieren-schweiz-tourismus-id19752144.html
https://www.blick.ch/wirtschaft/hotspots-leiden-experten-kritisieren-schweiz-tourismus-id19752144.html
https://www.parlament.ch/centers/eparl/curia/2017/20173429/Bericht%20BR%20D.pdf
https://www.parlament.ch/centers/eparl/curia/2017/20173429/Bericht%20BR%20D.pdf
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die Krise im Tourismus Ende der 1990er Jahre 
zu überwinden. Obwohl diese Anpassungskri-
se längst vorbei ist, investiert der Bund immer 
noch 11 Mio. Fr. pro Jahr in die touristische 
Innovationsförderung. Im Rahmen der NRP 
fördert der Bund besonders Projekte in Berg-
gebieten, dem weiteren ländlichen Raum so-
wie in den Grenzregionen. Finanziert werden 
diese aus dem Fonds für Regionalentwick-

lung. Dieser war per Ende 2023 mit 1,1 Mrd. 
Fr. so üppig ausgestattet, dass die Frage er-
laubt sein muss, ob die Äufnung des Fonds 
nicht längst hätte sistiert werden sollen. Da-
mit würde der Bund immerhin 30 Mio. Fr. 
pro Jahr einsparen.

Aus dem Fonds sind jährlich Zuschüsse 
und Darlehen von je rund 50 Mio. Franken 
für NRP-Projekte reserviert. Diesen Förder-
beiträgen wird oft grosse Hebelwirkung 
 zugeschrieben. Durch jeden vom Bund inves-
tierten NRP-Franken würden rund vier zu-
sätzliche Franken für die 
regionalwirtschaftliche Entwicklung mobili-
siert, heisst es. Da die Co-Finanzierung der 
Projekte vielfach zur Auflage gemacht wird, 
lässt sich kaum abschliessend beantworten, 
ob die NRP-Gelder effizient und effektiv ein-
gesetzt werden.

Wichtiger für die Beurteilung, ob die Sub-
ventionen mit volkswirtschaftlich schädlichen 
Effekten einhergehen, sind Mitnahmeeffekte: 
Werden private Projekte finanziert, die auch 
ohne öffentliche Gelder umgesetzt worden 
wären? Die Eidgenössische Finanzkontrolle 
(EFK) stellt der Tourismusförderung in dieser 
Frage in einer Untersuchung von 2022 kein 
gutes Zeugnis aus. So wären laut EFK rund 40 
Prozent der im Rahmen der NRP geförderten 
Bergbahn- und Hotellerieprojekte auch ohne 
staatliche Subventionen durchgeführt wor-
den. Zwei von fünf Steuerfranken flossen in 
der Vergangenheit somit direkt in die Taschen 
von Privaten, ohne dass die  Förderung zusätz-
liche Projekte angestossen hätte.

Strukturwandel zulassen
Im Fall des Tourismus werden Fördergelder 
gerne mit Verweis auf die Bedeutung der 
Branche für die lokale Wertschöpfung und 
Arbeitsplätze gerechtfertigt. Kaum je wird 
aber gefragt, was passieren würde, wenn die 
Subventionen wegfielen.

Möglicherweise müssten die Unternehmen 
der Tourismusbranche ihre Preise etwas erhö-
hen oder ihre Strategie anpassen, um die zu-
sätzlichen Marketingkosten oder Infrastruk-
turausgaben einzuspielen. Unternehmer und 

https://dievolkswirtschaft.ch/de/2024/05/50-jahre-regionalpolitik-wettbewerbsfaehige-regionen-fuer-eine-starke-schweiz/
https://www.efk.admin.ch/prufung/tourismusinfrastrukturprojekte-der-neuen-regionalpolitik-staatssekretariat-fuer-wirtschaft/


avenir suisse sommerserie bundesfinanzen 2024 9

Unternehmerinnen, die schon heute um die 
Existenz kämpfen, müssten sich allenfalls eine 
andere Beschäftigung suchen. Dann sorgen 
sie an dem neuen Ort für Wertschöpfung. 
Diesen Strukturwandel in den Regionen soll-
te die Politik nicht aufhalten – so wie sie auch 
keine Stahlfirmen oder Glasproduzenten stüt-
zen sollte, die in Schwierigkeiten geraten 
sind.

Wie viele andere Förderbereiche krankt 
auch die Standortförderung daran, dass über 
die Jahre mehr und mehr Förderinstrumente 
eingeführt und diverse temporäre Massnah-
men immer wieder verlängert wurden. Viel 
zu selten wird analysiert, ob die gesprochenen 
Subventionen langfristig sinnvoll und wie 
hoch die Mitnahmeeffekte sind. Würde die 
Standortförderung sich primär auf die Förde-
rung der allgemeinen Rahmenbedingungen 
beschränken, käme das nicht nur dem Bun-
deshaushalt, sondern auch dem Gemeinwohl 
zugute. 5

Sparpotenzial im Bundeshaushalt:  
jährlich rund 100 Mio. Franken
Regionalentwicklung: jährlich bis  

zu 30 Mio. Fr.
Tourismus: jährlich bis zu 70 Mio. Fr.
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Der Konsum von Tabak und Alkohol sowie 
von salz-, zucker-, fetthaltigen und verarbeite-
ten Produkten ist vielen Politikern ein Dorn 
im Auge. Daher fordern einige, diese «sünd-
haften Produkte» durch Steuern zu verteuern 
oder den Absatz durch Vorschriften einzu-
schränken. In der Schweiz gibt es bereits sol-
che Steuern auf Tabakwaren und Spirituosen. 
Und es werden regelmässig parlamentarische 
Vorstösse zur Einführung solcher Abgaben 
auf den Konsum von Zucker, alkoholischen 
sowie verarbeiteten Produkten lanciert. Insge-
samt wurden 2022 in der Schweiz 1,4 Mrd. Fr. 
für die Prävention chronischer Krankheiten 
ausgegeben. Das entspricht 2 % der Gesund-
heitsausgaben. Doch der Staat handelt wider-
sprüchlich. Während er Geld für Prävention 

ausgibt, um den Konsum von Genussmitteln 
zu bekämpfen, fördert er gleichzeitig die Her-
stellung und den Vertrieb von diesen Produk-
ten mit Hunderten von Millionen Franken.

Subventionen für die «Trias des 
 Genusses»
So unterstützt der Bund die Alkoholprodukti-
on mit 12 Mio. Fr. pro Jahr (2022) für Rebber-
ge in Hanglage sowie mit 4 Mio. Fr. pro Jahr 
die Förderung von Schweizer Weinen. Doch 
damit nicht genug: Auf dem Höhepunkt sei-
ner Klientelpolitik willigte der Bund 2019 ein, 
den Winzern zusätzlich zu den genannten 
Massnahmen 50 % der Kosten eines neuen 
Verkaufsförderprogramms zu erstatten. Die 
Rechtfertigung dafür lautete, in den beiden 
Jahren zuvor sei die Weinproduktion beson-
ders hoch gewesen, der Konsum hingegen 
rückläufig. Ursprünglich als einmalige Unter-
stützung vorgesehen, beschloss der Ständerat 
im März 2024 die Verlängerung der Absatz-
förderung für Schweizer Weine in Höhe von 
9 Mio. Fr. pro Jahr bis 2027 – es ist ein wenig, 
als würde die Airline Swiss um Beiträge an 
eine Werbekampagne für Interkontinentalflü-
ge bitten, um einen allfälligen Passagierrück-
gang aufgrund der Klimabewegung zu kom-
pensieren.

Beim Tabak schliesslich beisst sich die Kat-
ze in den Schwanz: Die Produktion in der 
Schweiz wird gemäss dem Bundesamt für Ge-
sundheit mit einer jährlichen Subvention von 
13 Mio. Fr. gestützt – alimentiert durch eine 
Steuer auf dem Verkauf von Raucherwaren. 
Wer qualmt, bezahlt gleichzeitig eine Subven-
tion, die den Preis des Schweizer Tabaks sen-
ken soll.

Das Gleiche gilt für Zucker: Zuckerprodu-
zenten erhalten seit 2019 eine jährliche Sub-
vention von 2100 Fr. pro Hektar. Keine ande-
re Anbauform in der Schweiz erreicht einen 
solchen Betrag pro Quadratmeter. Dieser liegt 
doppelt so hoch wie bei anderen, ebenfalls 
gut dotierten Produkten wie Soja. Die Sub-
ventionen für Zuckerrüben beliefen sich im 
Jahr 2022 auf 33 Mio. Franken. Das Parla-
ment entschied 2021, diese Unterstützung bei 

Diese Staats-
ausgaben 
gefährden Ihre 
Gesundheit 
Der Bund gibt 1,4 Mrd. Fr.  
zur Prävention chronischer 
Krankheiten aus. Gleichzeitig 
unterstützt er mit Millionen 
den  Absatz «ungesunder» 
Produkte. Es ist an der Zeit, 
diesen Widersinn zu stoppen.

Diego Taboada, Jérôme Cosandey

https://www.parlament.ch/fr/services/news/Pages/2024/20240311185053987194158159026_bsf138.aspx
https://www.parlament.ch/fr/services/news/Pages/2024/20240311185053987194158159026_bsf138.aspx
https://www.parlament.ch/fr/services/news/Pages/2024/20240311185053987194158159026_bsf138.aspx
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biologischem Anbau um zusätzliche 200 Fr. 
pro Hektar und Jahr zu erhöhen. Ende 2023 
erklärte eine Kommission des Ständerats, dass 
sie diese «vorübergehende» Unterstützung 
über das ursprünglich vorgesehene Jahr 2026 
hinaus verlängern will.

Insgesamt belaufen sich die Subventionen 
für die Produktion und Vermarktung von 
Produkten, deren Konsum durch Präventions-
kampagnen vermindert werden soll, auf 71 
Mio. Fr. pro Jahr.

Mehr Kohärenz bei der Politik
Direktzahlungen, zum Beispiel für Rebberge 
in Hanglagen, werden für die Landschafts-
pflege ausgerichtet und fördern nur indirekt 
den Konsum von Genussmitteln. Fragwür-
diger sind direkte Massnahmen zur Verkaufs-
förderung. Wie kann die Politik die Bevölke-
rung gleichzeitig dazu bringen wollen, einer-
seits mehr Schweizer Wein zu kaufen und an-
derseits weniger Alkohol zu konsumieren?

Es ist, als ob die linke Hand, das Bundes-
amt für Gesundheit, für Enthaltsamkeit plä-
diert, während die rechte Hand, das Bundes-
amt für Landwirtschaft, den Verzehr verbote-
ner Früchte fördert.

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20220322
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20220322
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20220322
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20220322
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Statt neue Steuern oder Vorschriften einzu-
führen, sollte der Bund daher seine Subventi-
onen für Genussmittel abbauen. Zum Bei-
spiel, indem er auf die Verkaufsförderung ver-
zichtet. Auch ist die Subvention für den 
Anbau von Tabak zu streichen. Generell kon-
terkariert der Bund seine Präventionsziele, 

wenn er die Produktion solcher Güter künst-
lich verbilligt. Einerseits engagiert er sich im 
Rahmen der Erklärung von Mailand, in der 
vorgesehen ist, den Zuckergehalt in Zerealien 
und Joghurt zu reduzieren. Anderseits fördert 
er die heimische Zuckerproduktion mit 33 
Millionen pro Jahr. Diese Widersprüche sind 
zu beseitigen. Hier geht es nicht einfach um 
eine Verschwendung von Steuergeldern, son-
dern um die Glaubwürdigkeit der Politik. 6

Sparpotenzial im Bundeshaushalt:  
jährlich rund 60 Millionen Franken
Verkaufsförderung für Genussmittel streichen:  

ca. 13 Mio Fr. in 2022
Unterstützung für inländische Tabakproduktion streichen:  

13 Mio Fr. in 2022
Abbau widersprüchlicher Ausgaben in der Zucker- 

prävention /-produktion: 33 Mio. Fr.



avenir suisse sommerserie bundesfinanzen 2024 13

Vergangenen Winter demonstrierten europa-
weit Bäuerinnen und Bauern gegen Sparmass-
nahmen in der Agrarpolitik. Sie blockierten 
mit ihren Traktoren Autobahnauffahrten und 
Innenstädte. Auch in der Schweiz führte der 
zunehmende Spardruck zu Protesten: Im 
 Februar wurde eine Petition mit über 65 000 
Unterschriften an den Bundesrat übergeben, 
um zu verhindern, dass auf Kosten der Land-
wirtschaft gespart wird.

Einsparungen im Agrarbudget würden 
durchaus ins Gewicht fallen. Der Bund hat 
letztes Jahr 3,7 Mrd. Fr. für das Agrarbudget 
aufgewendet, was 4,5 Prozent seiner Gesamt-
ausgaben entspricht. Rund drei Viertel dieser 
Ausgaben entfallen auf Direktzahlungen; der 
Rest wird für Produktions- und Absatzförde-
rung sowie für Strukturverbesserungen und 
soziale Massnahmen ausgegeben. Hinzu kom-
men rund 160 Millionen Landwirtschaftsaus-
gaben ausserhalb des Agrarbudgets und 300 
Millionen bei den Kantonen.

Der grösste Teil dieser Ausgaben, rund 97 
Prozent, sind Subventionen. Aus ökonomi-
scher Sicht sind Subventionen grundsätzlich 
kritisch zu sehen: Sie führen zu Marktverzer-
rungen, Fehlanreizen und zementieren beste-
hende Strukturen (vgl. auch «Die Schweiz – 
das Land der Subventionen»). Ein Übersichts-
bericht der eidgenössischen Finanz kontrolle 
hielt im April 2024 fest, dass der Optimie-
rungsbedarf bei den Bundessubventionen – 
auch in der Landwirtschaft – gross ist. Eine 
Studie des Instituts für Schweizer Wirtschafts-
politik kam zu einem ähnlichen Schluss.

Sparpotenzial ausserhalb des 
 Agrarbudgets
Der grösste Kostenblock liegt aus volkswirt-
schaftlicher Sicht jedoch nicht im eigentli-
chen Agrarhaushalt. In der öffentlichen Dis-
kussion werden oft nur die 2,8 Mrd. Fr. 
Direktzahlungen an die Bauern erwähnt; im 
besten Fall das Agrarbudget von 3,7 Mrd. 
Franken. Die tatsächlichen volkswirtschaftli-
chen Kosten sind jedoch um ein Vielfaches 
höher, wie das «Privilegienregister der Land-
wirtschaft» von Avenir Suisse zeigt. Diese 
summieren sich auf über 20 Mrd. Franken.

Zu den zusätzlichen Kosten zählen bei-
spielsweise Privilegien wie die Befreiung von 
der leistungsabhängigen Schwerverkehrsabga-
be (LSVA) für landwirtschaftliche Fahrzeuge 
oder der niedrigere Eigenmietwert und Ab-
schreibungsmöglichkeiten auf Wohnbauten 
im Geschäftsvermögen. Einige dieser Privile-
ge mögen inhaltlich gerechtfertigter sein als 
andere. Gesamthaft sorgen die verschiedenen 
Ausnahmeregelungen für die Landwirtschaft 
beim Bund und bei den Kantonen aber für 
Mindereinnahmen und Mehrausgaben von 
über 400 Mio. Franken.

Einen weiteren grossen Kostenblock bilden 
die ökologischen Schäden, die durch die in-
tensive Produktion subventionierter Bauern-
betriebe entstehen. Die Folgen sind ein Rück-
gang der Biodiversität, Pestizidrückstände in 
der Umwelt und Treibhausgasemissionen. 
Trotz milliardenschwerer Direktzahlungen er-
reichte die Landwirtschaft keines der vom 

Subventionierte 
Landwirtschaft 
Das grösste volkswirtschaft
liche Sparpotenzial liegt 
 ausserhalb des Agrarbudgets.

Michele Salvi

https://www.efv.admin.ch/efv/de/home/aktuell/a/budget-2024.html
https://www.efv.admin.ch/efv/de/home/aktuell/a/budget-2024.html
https://www.sbv-usp.ch/de/petition-mit-65000-unterschriften-uebergeben
https://www.avenir-suisse.ch/publication/die-schweiz-das-land-der-subventionen/
https://www.avenir-suisse.ch/publication/die-schweiz-das-land-der-subventionen/
https://www.efk.admin.ch/prufung/subventionen-synthesebericht-vergangener-pruefungen/
https://www.efk.admin.ch/prufung/subventionen-synthesebericht-vergangener-pruefungen/
https://www.iwp.swiss/subventionsampel/
https://www.avenir-suisse.ch/privilegienregister-der-schweizer-landwirtschaft-2020/
https://www.avenir-suisse.ch/privilegienregister-der-schweizer-landwirtschaft-2020/
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Bund gesetzten Umweltziele. Eine abschlies-
sende Berechnung ist schwierig, doch die 
Umweltkosten summieren sich gemäss 
Schätzungen auf bis zu 7,6 Mrd. Franken.

Neben den Kosten der Umweltbelastun-
gen fallen volkswirtschaftlich insbesondere 
die Schutzmassnahmen ins Gewicht. Der 
Staat schützt die Landwirtschaft durch 
hohe Zölle auf landwirtschaftliche Produk-
te. Dies treibt das Preisniveau für Lebens-
mittel in der Schweiz laut Schätzungen der 
OECD um rund 3 Mrd. Fr. nach oben. 
 Diese Kosten tragen die Konsumentinnen 
und Konsumenten zusätzlich zu den 4,1 
Mrd. Fr., die sie bereits als Steuerzahler auf-
wenden.

Privilegien abschaffen
Die Einsparpotenziale in der Landwirtschaft 
sind folglich erheblich – nicht nur für den 
Bund, sondern gerade auch für die Konsu-
menten. Für letztere würde die Aufhebung 
des Grenzschutzes am meisten bringen, je-
doch wiederum beim Bund – wenn auch in 
deutlich geringerem Ausmass – zu Ausfällen 
führen. Beim Bund würde hingegen schon 
die Abschaffung besonders widersprüchlicher 
Subventionen und schädlicher Privilegien 
dem Staat hunderte Millionen Franken ein-
sparen (vgl. «Diese Staatsausgaben gefährden 
Ihre Gesundheit», S. 10). Das liesse sich ohne 
eine von den Bauern besonders gefürchtete 
Kürzung der Direktzahlungen realisieren.
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Dass bereits kleinere Sparvorhaben in der 
Landwirtschaft aber schwer durchzusetzen 
sind, zeigt ein aktuelles Beispiel. Im Dezem-
ber 2023 hat der Bundesrat trotz angespann-
ter Haushaltslage die Treibstoffsubvention 
 verlängert. Bäuerinnen und Bauern dürfen 
weiterhin rund 60 Rappen günstiger tanken. 
Insgesamt geht es um rund 65 Mio. Fr. pro 
Jahr. Dies ist nicht nur finanzpolitisch prob-
lematisch, sondern auch aus ökologischer 
Per spektive fragwürdig. Obwohl deswegen 
nun eine Motion zur Abschaffung der Rück-
erstattung eingereicht wurde, bleibt deren 
Erfolg ungewiss, und der Widerstand der 
Landwirte ist bereits absehbar.

Für Agrarausgaben gilt damit, was für 
 einen grossen Teil des Bundeshaushalts gilt: 

Einmal eingeführte Subventionen und Pri-
vilegien sind kaum wieder abzuschaffen. In 
den vergangenen Jahren wurden die Land-
wirtschaftssubventionen stärker an Kriterien 
wie Umweltschutz und Tierwohl geknüpft. 
Das Problem ist jedoch, dass sich die Zah-
lungen immer noch zu sehr an starren 
 Regeln und zu wenig an messbaren Zielen 
 orientieren. In der Schweiz regeln rund 
4000 Seiten an Gesetzes- und Verordnungs-
texten, was die Bauern dürfen und was 
nicht. Gleichzeitig fehlt eine saubere Abgel-
tung gemeinwirtschaftlicher  Leistungen 
oder eine zeitgemässe Definition der Versor-
gungssicherheit. Daher ist eine umfassende 
Reform der Agrarpolitik dringend not-
wendig. l

Bundundesausgaben für  
Landwirtschaft und Ernährung: 3,7

Weitere  
volkswirtschaftliche Kosten: 16,4

Zusätzliche landwirtschafts- 
bezogene Bundesausgaben: 0,2

Kantonsausgaben: 0,3

Agrarbudget in der Höhe von 3,7 Mrd. Fr. bildet nur Teil der Kosten ab
Von den gesamten volkswirtschaftlichen Kosten der Landwirtschaft in Höhe von 20,5 Milliarden Franken entfielen 2022 nur  
3,7 Milliarden Franken auf das Agrarbudget des Bundes. Die restlichen 16,9 Milliarden Franken sind zusätzliche Ausgaben und 
volkswirtschaftliche Kosten, die unter anderem zu Lasten des Bundes, der Kantone, der Umwelt oder der Unternehmen gehen.

2024-06-19
Grafik: Avenir SuisseQuelle: Dümmler und Anthamatten (2020), Agrarbericht (2023)

In Milliarden Franken

Quelle: Dümmler und Anthamatten (2020), Agrarbericht (2023)
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Sparpotenzial im Bundeshaushalt:  
jährlich mindestens 360 Mio. Franken
Eine einfache Berechnung ermöglicht die Abschätzung eines kurzfristig möglichen Spar-
volumens. Von 2007 bis 2022 hat sich die Anzahl der Bauernbetriebe um 22 Prozent ver-
ringert, während die Zahl der Beschäftigten im primären Sektor um 14 Prozent gesunken 
ist. Dies führt dazu, dass immer mehr Geld pro Betrieb oder Arbeitskraft verteilt wird. 
Um die durchschnittliche Unterstützung pro Betrieb konstant zu halten, könnten also al-
leine dadurch etwa 10 Prozent oder 360 Mio. Fr. eingespart werden, wie kürzlich berech-
net wurde.

Dieses Einsparpotenzial könnte einerseits bei der besonders fragwürdigen Absatzförde-
rung im Umfang von rund 63 Mio. Fr. realisiert werden. Andererseits könnte bei den 
 Privilegien angesetzt werden. Eine Reform der Familienzulagen könnte rund 43 Mio. Fr. 
einsparen. In der Landwirtschaft werden diese Zulagen grösstenteils von der öffentlichen 
Hand übernommen, obwohl sie normalerweise vom Arbeitgeber bezahlt werden. Laut 
dem Privilegienregister von Avenir Suisse könnten zudem ausserhalb des Agrarbudgets 
über 250 Mio. Fr. eingespart werden. Die ausgewählten Vorschläge zeigen: Es gibt genü-
gend Hebel, um den Rotstift anzusetzen.

https://www.nzz.ch/wirtschaft/buerger-und-buergerinnen-am-limit-so-kann-der-bund-milliarden-einsparen-ld.1823674
https://www.nzz.ch/wirtschaft/buerger-und-buergerinnen-am-limit-so-kann-der-bund-milliarden-einsparen-ld.1823674
https://www.avenir-suisse.ch/privilegienregister-der-schweizer-landwirtschaft-2020/
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Die Finanzierung der Bahninfrastruktur und 
der Betrieb des Regionalverkehrs sind zwei 
Paradebeispiele für teure Fehlkonstruktionen 
bei der Aufgabenteilung zwischen Bund und 
Kantonen. Würde sich diese stärker an födera-
len Prinzipien orientieren, könnte der Bund 
zum einen einiges an Geld sparen. Zum ande-
ren dürfte sich auch das Angebot des öffentli-
chen Verkehrs vergünstigen.

Bahninfrastruktur
In den Jahren 2024 bis 2027 speist der Bund 
den Bahninfrastrukturfonds (BIF) jährlich 
mit 5,35 Mrd. Fr., weitere 650 Mio. Fr. steuern 
die Kantone bei. Diese Unwucht in den Aus-
gabenverhältnissen ist das Resultat von politi-
schen Verhandlungen.

Im Rahmen der 2003 bis 2005 diskutierten 
Bahnreform II wurde eine Entflechtung des 
damaligen Bahnnetzes in ein vom Bund fi-
nanziertes Grundnetz und ein von den Kan-
tonen finanziertes Ergänzungsnetz ange-
strebt. Die inhaltlich plausibelste Definition 
des Grundnetzes hätte die Kompetenzen stär-
ker zu den Kantonen verschoben. Das lehnten 
die Kantone ab – und zwar obwohl ihnen der 
Bund allfällige Mehrkosten als zweckgebun-
dene Transfers abgegolten hätte. Das Grund-
netz wurde daraufhin deutlich umfassender 
definiert. Trotzdem scheiterte die Vorlage in 

Der 
Regionalverkehr
den Regionen

Mit einer Aufgabenteilung,  
die stärker im Einklang mit 
 föderalistischen Prinzipien 
steht, könnte der Bund beim 
öffentlichen Verkehr fast 
2 Mrd. Fr. pro Jahr sparen.

Lukas Rühli

https://www.efv.admin.ch/efv/de/home/finanzberichterstattung/finanzberichte/budget.html
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Finanzierungsanteil, in %
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Grössere Kostenbeteiligung des Bundes in ländlichen Kantonen 
Die Grafik zeigt, zu welchen Teilen die Kostenunterdeckung beim Betrieb des öffentlichen Regionalverkehrs vom Bund und den 
Kantonen getragen wird. Die Quote des Bundes steigt mit sinkender Bevölkerungsdichte. In jenen Regionen liegen die besonders 
unrentablen Linien. Diese werden somit am stärksten vom Bund subventioniert. 

2024-06-19
Grafik: Avenir SuisseQuelle: Anhang der Verordnung über die Abgeltung des regionalen Personenverkehrs

der parlamentarischen Beratung an dieser 
Frage.

Mit dem Programm «Finanzierung und 
Ausbau der Bahninfrastruktur» (Fabi) wurde 
2011 ein neuer Anlauf genommen. Vom Plan 
einer konsequenten Entflechtung hatte man 
sich verabschiedet, vorgesehen war aber zu-
mindest eine ansatzweise Entflechtung nach 
funktionalen Kriterien: Der Bund hätte die 
Kosten für Bau, Unterhalt und Betrieb der 
Strecken übernehmen sollen, die Kantone die 
Kosten für Bau, Unterhalt und Betrieb der 
«Publikumsanlagen» (Bahnhöfe etc.). Auch 
diese Massnahme scheiterte in der parlamen-
tarischen Beratung. Stattdessen übernimmt 
der Bund seit 2016 die Verantwortung für das 
gesamte schweizerische Schienennetz, inklu-

sive der Bahnhöfe, während die Kantone 
ohne formales Mitspracherecht gesamthaft 
eine jährliche Pauschale an den Bund entrich-
ten. Von allen Varianten schien vielen Kanto-
nen offenbar die Position als Bittsteller ohne 
eigene Verantwortung am liebsten.

Schon 2014 konstatierte der Bund in einem 
(vom Parlament in Auftrag gegebenen) Be-
richt, dass bei Fabi die Einhaltung sowohl der 
Subsidiarität als auch der fiskalischen Äquiva-
lenz fraglich sei. Letztere folgt dem Prinzip, 
dass, wer profitiert, auch zahlen soll. Eine 
Aufteilung in ein Grundnetz, für das der 
Bund die Verantwortung trägt, und ein Er-
gänzungsnetz, das der Verantwortung der 
Kantone obliegt, würde bei einer 75 : 25-Auf-
teilung (Bund : Kantone) jährliche Ausgaben 

Quelle: Anhang der Verordnung über die Abgeltung des regionalen Personenverkehrs

https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/36476.pdf
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/36476.pdf
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/36476.pdf
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von ca. 4,5 Mrd. Fr. für den Bund bedeuten, 
also 850 Mio. Fr. weniger, als er gegenwärtig 
in den Bahninfrastrukturfonds einschiesst. 

Betrieb regionaler Personenverkehr
Auch beim ÖV-Betrieb besteht Verbesserungs-
bedarf: Der Fernverkehr liegt zwar allein in 
Bundeshand, bei den SBB, und der Ortsver-
kehr allein bei den Kantonen bzw. ihren 
 Gemeinden. Der regionale Personenverkehr 
(RPV) ist aber immer noch als Verbundauf-
gabe ausgestaltet. Die Bestellung des ÖV-An-
gebots wird alle zwei Jahre vom Bund und 
den Kantonen gemeinsam durchgeführt. Die 
Federführung liegt dabei bei dem/den von 
der Linie betroffenen Kanton/en. Die unge-
deckten Kosten (Gesamtkosten minus Ein-
nahmen Fahrausweise) werden vom Bund 
und den Kantonen im Gesamtverhältnis 
50 : 50 getragen (Art. 30 Abs. 1 PBG). Bedin-
gung für die Mitfinanzierung durch den 
Bund ist eine Erschliessungsfunktion (Art. 6 
Abs. 1 Zif. a ARPV). Diese ist allerdings schon 

gegeben, sobald eine Linie eine Ortschaft mit 
mindestens 100 Einwohnern anschliesst (Art. 
5 VPB). Der Bund zahlt also seinen Anteil an 
jede noch so kleine regionale Bahn- oder 
 Buslinie, was im argen Widerspruch zu den 
Grundsätzen der fiskalischen Äquivalenz und 
der Subsidiarität steht. Für die Vierjahresperi-
ode 2022 bis 2025 beläuft sich der Verpflich-
tungskredit des Bundes auf 4,4 Mrd. Fr., jähr-
lich gibt er also 1,1 Mrd. Fr. aus.

Doch damit nicht genug: Die Beitragsquo-
te des Bundes ist nicht für alle Kantone die-
selbe. In Kantonen mit geringer Bevölke-
rungsdichte übernimmt der Bund einen hö-
heren Anteil der anfallenden Kosten als in 
dichter besiedelten Kantonen. So muss Grau-
bünden nur 20 % der Kostenunterdeckung 
seiner ÖV-Angebote selbst berappen, der Kan-
ton Basel-Stadt hingegen 73 % (vgl. Abbildung). 
Eine solche Abstufung der Bundesbeiträge 
steht zum einen im Widerspruch zu den Prin-
zipien des Nationalen Finanzausgleichs. Diese 
sehen eine klare Trennung der Aufgabentei-

https://www.bav.admin.ch/bav/de/home/verkehrsmittel/eisenbahn/personenverkehr/fernverkehr.html
https://www.bav.admin.ch/bav/de/home/verkehrsmittel/eisenbahn/personenverkehr/fernverkehr.html
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lung von der Umverteilung über den explizi-
ten Finanzausgleich vor. Zum anderen ver-
zerrt sie die Anreize: Ausgerechnet in den pe-
ripher gelegenen ländlichen Kantonen, deren 
ÖV-Linien oft eine miserable Auslastung ha-
ben und daher nur sehr niedrige Kostende-
ckungsgrade erreichen, zahlt der Bund den 
grössten Teil der Unterdeckung. Das macht es 
für diese Kantone attraktiv, solche Linien an-
zubieten, bzw. bei Entscheidungen zum Aus-
bau oder der Erneuerung der Bahninfrastruk-
tur um solche sehr unwirtschaftliche Linien 
zu buhlen. Das wiederum erhöht die Gesamt-
kosten des ÖV.

Fazit
Die einzig konsequente und aus Sicht der 
Subsidiarität und fiskalischen Äquivalenz be-
friedigende Lösung wäre es, Infrastruktur 
und Betrieb des regionalen Personenverkehrs 
komplett in die Hände der Kantone zu geben. 
Sie hätten einen deutlich grösseren Anreiz, 
das ÖV-Angebot nach Nachfrage- und Effizi-
enzkriterien zu gestalten, wenn sie dessen 
 Infrastrukturkosten und die Kostenunterde-
ckung im Betrieb allein tragen müssten. Im 
aktuellen Regime hingegen sind die Kantone 
Bittsteller beim Bund. Die daraus folgenden 
Investitionsentscheidungen setzen Verteilung 
über Effizienz, denn sie sind das Ergebnis 
 politischer Verhandlungen statt gesamtwirt-
schaftlicher Kosten-Nutzen-Abwägungen. 
Diese Konstellation kommt den Bund Jahr 
für Jahr teuer zu stehen. K

Sparpotenzial im Bundeshaushalt:  
jährlich 1950 Mio. Franken
Finanzierung und Ausbau der  

Bahn infrastruktur (Fabi): 850 Mio. Fr.
Regionaler Personenverkehr (RPV):  

1100 Mio. Fr.
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Ökonomen mögen Subventionen nicht son-
derlich – allzu oft gehen sie mit Marktverzer-
rungen und allokativen Fehlanreizen einher. 
Dies gilt auch für Steuervergünstigungen, die 
zu den problematischsten Subventionsformen 
gehören. Nicht zufällig hält der Gesetzgeber 
in Art. 7 Bst. g des Subventionsgesetzes fest, 
dass auf Finanzhilfen in Form von Steuerver-
günstigungen in der Regel verzichtet werden 
sollte. Denn diese Finanzhilfen sind intrans-
parent und teuer: Wie sich der Staatsrech-
nung 2022 entnehmen lässt, werden in der 
Schweiz jährlich geschätzte 20 bis 24 Mrd. Fr. 
an Steuervergünstigungen gewährt – dies ent-
spricht beinahe einem Drittel der Bundesein-
nahmen.

Steuererleichterungen sind gang  
und gäbe
Wie aus der Tabelle ersichtlich, setzt sich die-
ser Betrag hauptsächlich aus Vergünstigungen 
der direkten Bundessteuer (9,6 Mrd. Fr.), der 
Mehrwertsteuer (8,1 Mrd. Fr.) und der Stem-

pelabgaben (4,4 Mrd. Fr.) zusammen. Natür-
lich sind aber nicht alle in der Tabelle ausge-
wiesenen Steuervergünstigungen aus 
ökonomischer Sicht problematisch. Bei einem 
Grossteil der erwähnten Beträge handelt es 
sich nämlich nicht um Steuermittel, auf die 
der Bund im eigentlichen Sinne verzichtet, da 
sie ihm gar nicht zustehen. So stellt etwa der 
Grossteil der Vergünstigungen bei den Bun-
dessteuern schlicht Abzüge für die Altersvor-
sorge oder die Berufskosten der privaten 
Haushalte dar.

Problematisch sind jedoch jene Steuerver-
günstigungen, die Unternehmen selektiv ge-
währt werden. Sie bewirken eine steuerliche 
Ungleichbehandlung, die sich nicht nur auf 
die Einnahmen des Bundes auswirkt, sondern 
darüber hinaus auch grosses Potenzial für 
schädliche Marktverzerrungen birgt. Zur Fra-
ge, wie gross das Ausmass an wettbewerbsver-
zerrenden Steuervergünstigungen zugunsten 
einzelner Unternehmen jährlich ausfällt, lässt 
sich leider nichts Genaueres sagen. In Anbe-
tracht der vom Bund geschätzten Steuer- und 
Abgabevergünstigungen darf aber davon aus-
gegangen werden, dass es sich um mehrere 
Milliarden Franken handelt.

Die in der Tabelle aufgeführten Steuer- 
und Abgabevergünstigungen sind dabei we-
der abschliessend noch aktuell. Einerseits ba-
sieren sie auf teilweise bis zu 20 Jahre alten 
Schätzungen. Anderseits führt die Eidgenössi-
sche Steuerverwaltung in ihrem Bericht aus 
dem Jahr 2011 in der Klassierung der steuerli-

Problematische 
Steuer- 
vergünstigungen

Wenn der Staat freiwillig auf 
Einnahmen  verzichtet

Samuel Rutz, Laurenz Grabher

Quelle: EFV (2023)

Steuer- und Abgabevergünstigungen  
des Bundes (2022)

Steuerart Geschätzte Vergünstigung

Direkte Bundessteuer 9 600 Mio. Fr.

Mehrwertsteuer 8 100 Mio. Fr.

Stempelabgabe 4 400 Mio. Fr.

Mineralölsteuer 1 500 Mio. Fr.

CO2Abgabe 70 Mio. Fr.

Schwerverkehrsabgabe 30 Mio. Fr.

Total > 23 700 Mio. Fr.

https://www.efv.admin.ch/efv/de/home/finanzberichterstattung/finanzberichte/staatsrechnung.html
https://www.efv.admin.ch/efv/de/home/finanzberichterstattung/finanzberichte/staatsrechnung.html
https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/estv/steuerpolitik/abstimmungen/steuerverguenstigungen/bericht-steuerverguenstigung.pdf.download.pdf/bericht-steuerverguenstigung.pdf
https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/estv/steuerpolitik/abstimmungen/steuerverguenstigungen/bericht-steuerverguenstigung.pdf.download.pdf/bericht-steuerverguenstigung.pdf
https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/estv/steuerpolitik/abstimmungen/steuerverguenstigungen/bericht-steuerverguenstigung.pdf.download.pdf/bericht-steuerverguenstigung.pdf
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chen Ausnahmeregelungen verschiedene wei-
tere Steuervergünstigungen für juristische 
Personen auf, die sich Mangels verfügbarer 
Daten nicht quantifizieren lassen. Darunter 
fallen beispielsweise Steuerbefreiungen von 
Gebietskörperschaften und ihren Anstalten 
oder Steuerbefreiungen konzessionierter Ver-
kehrsunternehmen.

Unsystematische Anreiz- und 
 Umverteilungswirkungen
Wie aber kommt es, dass in der Schweiz so 
viele Steuervergünstigungen gewährt werden, 
obwohl das Subventionsgesetz explizit fest-
hält, auf Finanzhilfen in dieser Form sei mög-
lichst zu verzichten? Die Antwort auf diese 
Frage dürfte vor allem darin zu finden sein, 
dass sich Steuervergünstigungen besonders 
gut für «Rent seeking» eignen (vgl. «Weshalb 
Ökonomen Subventionen nicht sonderlich 
mögen»). Das ist aus drei Gründen so:

 _ Zum einen sind Steuervergünstigungen 
 relativ zielsicher einzusetzen: Durch die ent-
sprechende Ausgestaltung ist es möglich, 
der eigenen Klientel einfach und gezielt mo-
netäre Vorteile zukommen zu lassen, ohne 
die Begünstigungen an Auflagen und Be-
dingungen zu knüpfen.

 _ Zum anderen sind die Kosten solcher Ver-
günstigungen oft schwer quantifizierbar 
und bis zu einem gewissen Grad «unsicht-
bar» – der Verzicht auf Einnahmen er-
scheint weder im Budget noch in der Staats-
rechnung.

 _ Schliesslich lassen sich die Kosten von Steu-
ervergünstigungen bequem und weitge-
hend unbemerkt auf die Allgemeinheit ver-
teilen.

Im Grunde handelt es sich bei solchen spezi-
fisch gewährten Steuervergünstigungen somit 
um versteckte Subventionen. Sie gehen mit ei-
ner Verwischung der Budgetverantwortung 
einher und spiegeln sich nicht in der Staats-
quote (vgl. Jeitziner und Moes, 2011). Als wei-
tere Nachteile von Steuervergünstigungen 
sind die unsystematischen Anreizwirkungen, 
Mitnahmeeffekte sowie die unklaren – sich 

meist nicht in der beabsichtigten Form ein-
stellenden – Verteilungswirkungen zu nen-
nen. Zudem erhöhen sie die Komplexität des 
Steuersystems, schaffen Vollzugsprobleme 
und entziehen sich der parlamentarischen 
Steuerung. Oftmals lässt sich nämlich nur mit 
grossem administrativem Aufwand abklären, 
wer genau Anspruch auf eine spezifische Steu-
ervergünstigung hat. Gerade derzeit täte der 
Bund mit seinen klammen Finanzen gut dar-
an, hier genauer hinzuschauen. Y

Sparpotenzial im Bundeshaushalt: unbekannt
Der Bund gewährt jährlich Steuervergünstigungen von 
 geschätzt 20 bis 24 Mrd. Franken. Gewisse davon sind so 
gestaltet, dass nur ausgewählte Unternehmen und Bran-
chen profitieren; es handelt sich im Grunde um versteckte 
Subventionen. Das konkrete Ausmass der selektiven Steuer-
vergünstigungen für Unternehmen ist dabei nicht bekannt.

https://www.avenir-suisse.ch/weshalb-oekonomen-subventionen-nicht-sonderlich-moegen/
https://www.avenir-suisse.ch/weshalb-oekonomen-subventionen-nicht-sonderlich-moegen/
https://www.avenir-suisse.ch/weshalb-oekonomen-subventionen-nicht-sonderlich-moegen/
https://dievolkswirtschaft.ch/de/2011/10/moes/
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Ende 2001 gelangte der Bundesrat zum 
Schluss, dass er sich in der Agglomerations-
politik engagieren sollte. Ziel ist eine ver-
besserte Koordination der Verkehrs- und Sied-
lungsentwicklung. Zudem seien ohne Bun-
des gelder die Verkehrsvorhaben durch die 
Kantone und Gemeinden nicht zu bewälti-
gen, hiess es. Das in der Folge aufgesetzte 
 Programm läuft bis heute, obwohl es Grund-
prinzipien des schweizerischen Föderalismus 
widerspricht. Doch wie genau funktioniert 
die Förderung des Bundes?

Im Rahmen des «Programms Agglomera-
tionsverkehr» (PAV) können die Agglomerati-
onen im Vierjahreszyklus Projekte einreichen, 
die der Bund mitfinanziert. Dafür bilden die 
beteiligten Kantone, regionalen Körperschaf-
ten und Gemeinden jeweils eine Trägerschaft, 
die gegenüber dem Bund als Einheit auftritt. 

Die Programme der 1. Generation mussten 
bis Ende 2007 eingereicht werden, Ende 2009 
verfasste der Bund die entsprechende Bot-
schaft und 2011 wurden die ersten Mittel frei-
gegeben. 2024 werden schon die ersten Beiträ-
ge an die Agglomerationsprogramme der 
4. Generation ausbezahlt, bis Sommer 2025 
können sich die Regionen um Gelder für die 
5. Generation bewerben.

1,6 Mrd. Franken: Wofür?
Pro Generation – also verteilt auf vier Jahre – 
gibt der Bund 1,4 bis 1,7 Mrd. Franken aus. 
Um seinen Beitrag an die Gesamtkosten eines 
Programms festzulegen, kalkuliert er dessen 
Kosten-Nutzen-Verhältnis, wobei er den Nut-
zen mithilfe einer Punkteskala beurteilt. Für 
Projekte mit ungünstigem (aber noch genü-
gendem) Kosten-Nutzen-Verhältnis liegt der 
Beitragssatz bei 30 %, für Projekte mit sehr 
gutem Kosten-Nutzen-Verhältnis steigt er auf 
bis zu 50 %.

Wenn auch eine Abstufung in die andere 
Richtung – also mehr Geld für nicht so loh-
nenswerte Projekte – noch deplatzierter wäre, 
so wirft die genannte Abstufung doch die ent-
scheidende Frage auf: Wenn ein Programm 
ein vorteilhaftes Kosten-Nutzen-Verhältnis 
aufweist, warum führen die betroffenen Ge-
meinwesen es dann nicht auch ohne Subven-
tionierung durch den Bund durch?

Nach föderaler Logik ist eine Unterstüt-
zung durch den Bund dann sinnvoll, wenn 
die Investitionen in die regionale Verkehrs-
infrastruktur nennenswerte positive externe 
Effekte auf den Rest der Schweiz – sogenann-
te Spillovers – haben. Ohne Bundesbeitrag 
würde ein solches Projekt Gefahr laufen, 
nicht durchgeführt zu werden, obwohl sein 
gesamtschweizerischer Nutzen die – nur von 
Kanton und Gemeinden getragenen – Kosten 
übersteigt.

Es gibt diverse Verkehrsinfrastrukturen, 
für die das der Fall ist. Bloss: Diese werden 
schon heute weitestgehend durch den Bund 
geplant und finanziert. Das sind allen voran 
die Nationalstrassen, sowie im öffentlichen 
Verkehr neben dem gesamten Fernverkehr 

Agglomerations-
programme
auf ewig?

Im Rahmen der Agglomera
tions programme verteilt der 
Bund im VierJahresZyklus 
etwa 1,6 Mrd. Franken für 
 regionale Verkehrsprojekte  
an Kantone und Gemeinden.  
Dies ist ein Bruch mit der 
 föderalen Logik.

Eveline Hutter, Lukas Rühli

https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-10624.html
https://www.are.admin.ch/are/de/home/mobilitaet/programme-und-projekte/pav.html
https://www.are.admin.ch/are/de/home/mobilitaet/programme-und-projekte/pav.html
https://www.are.admin.ch/are/de/home/mobilitaet/programme-und-projekte/pav/agglomerationsprogramme-1--generation.html
https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2023/2935/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2023/2935/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2023/2935/de
https://www.are.admin.ch/are/de/home/mobilitaet/programme-und-projekte/pav/5g.html
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Während die Wichtigkeit niemand in Abrede 
stellt, ist das Argument der Finanzierung in 
zweierlei Hinsicht fehlgeleitet:

 _ Erstens sollten die finanziellen Verhältnisse 
kein Kriterium dafür sein, welche Staatse-
bene für welche Leistungen aufkommt. 
Schliesslich haben die Kantone bzw. Ge-
meinden die Steuerhoheit. Ihre finanziellen 
Verhältnisse sind also nicht vorgegeben, 
sondern direkt durch sie beeinflussbar. In-
nerhalb der betroffenen Gemeinwesen soll-
te in einem demokratischen Prozess ent-
schieden werden, welche Projekte 
zweckmässig sind und welche nicht. Sind 
 grössere Vorhaben nicht mit den vorhande-
nen finanziellen Mitteln durchführbar, ist 
eine Steuererhöhung oder die Aufnahme 
von Fremdkapital möglich. Werden Infra-
strukturprojekte mit weitestgehend regio-
nalem Nutzen nur durchgeführt, wenn der 
Bund mitfinanziert, bedeutet das letztlich, 

auch der schienengebundene Regionalver-
kehr. Die Massnahmen von Agglomerations-
programmen haben dagegen ausgeprägt loka-
len Charakter. Darunter befinden sich Tram- 
und Bushaltestellen, die Aufwertung von 
Ortsdurchfahrten, Velovorzugsrouten oder 
Verkehrsunterführungen für Fussgänger. 
 Solche Massnahmen haben kaum nationale 
Spill overs – sie kommen weitestgehend der 
 lokalen Bevölkerung zugute. Es wäre also an 
ihr zu entscheiden, welche Massnahmen ge-
troffen werden sollen und wie viel von ihrem 
Steuergeld dafür ausgegeben werden soll.

Nicht finanzierbar?
Die Agglomerationsprogramme werden oft 
damit gerechfertigt, dass die Koordination 
von Siedlungsentwicklung und Verkehr eine 
wichtige Sache sei. Zudem fehlten den unte-
ren Regierungsebenen die finanziellen Res-
sourcen, um solche Projekte zu stemmen. 

https://www.are.admin.ch/dam/are/de/dokumente/verkehr/dokumente/agglomerationsprogramme/pav4g_tabelle-finanzierter-vorhaben.pdf.download.pdf/tabelle_nicht-finanziert-pav4g.pdf
https://www.are.admin.ch/dam/are/de/dokumente/verkehr/dokumente/agglomerationsprogramme/pav4g_tabelle-finanzierter-vorhaben.pdf.download.pdf/tabelle_nicht-finanziert-pav4g.pdf
https://www.are.admin.ch/dam/are/de/dokumente/verkehr/dokumente/agglomerationsprogramme/pav4g_tabelle-finanzierter-vorhaben.pdf.download.pdf/tabelle_nicht-finanziert-pav4g.pdf
https://www.are.admin.ch/dam/are/de/dokumente/verkehr/dokumente/agglomerationsprogramme/pav4g_tabelle-finanzierter-vorhaben.pdf.download.pdf/tabelle_nicht-finanziert-pav4g.pdf
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dass sie der regionalen Bevölkerung offen-
bar nicht genug Wert sind. Würden sie 
hingegen auch ohne den Bund durchge-
führt, heisst das, dass der finanzielle 
 Zustupf aus Bern einen reinen Mitnahme-
effekt darstellt. In beiden Fällen ist die 
Bundessubvention unzweckmässig.

 _ Zweitens zeigt ein nüchterner Blick auf die 
Zahlen, dass die Finanzierbarkeit durch-
aus gegeben ist. Für das Agglomerations-
projekt der 4. Generation hat der Bund to-
tal 1,58 Mrd. Franken vorgesehen, auf den 
Vierjahreszyklus also knapp 400 Mio. 
Franken jährlich. Aktuell liegen die kumu-
lierten Gesamtausgaben der Kantone bei 
etwa 100 Mrd. Franken, und in den letzten 
Jahren erzielten sie aufsummiert jeweils 
ordentliche Überschüsse von mehreren 
Milliarden Franken. Die Verkehrsprojekte 
sollten demnach auch ohne Geld aus den 

Agglomerationsprogrammen – und ohne 
Steuererhöhungen – gut stemmbar sein. 

Regionales Lobbying um Bundesgelder
Nicht nur was die Finanzierung angeht, 
 begeben sich die Kantone in eine selbstge-
wählte Abhängigkeit. Es liegt in der Natur 
der Sache, dass der Bund die eingereichten 
Projekte genau prüfen muss, schliesslich 
muss er die Verwendung der knappen finan-
ziellen Ressourcen rechtfertigen. Die Agglo-
merationen haben sich im Zuge dessen in 
die Rolle von Bittstellern manövriert. Die 
Aussicht darauf, möglicherweise in Zukunft 
Geld vom Bund zu erhalten, mindert ihren 
Willen, in der  Gegenwart Projekte auf eige-
ne Kosten anzupacken. Ein negativer Be-
scheid des Bundes (z. B. Rückstufung in der 
Priorität) kann zur Sistierung eines Projekts 
führen.

https://www.avenir-suisse.ch/publication/budgetierung-ausser-rand-und-band/
https://www.avenir-suisse.ch/publication/budgetierung-ausser-rand-und-band/
https://www.avenir-suisse.ch/publication/budgetierung-ausser-rand-und-band/
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Agglomerationsprogramme können innerhalb der vom Bund als Agglo
meration definierten Gebiete eingereicht werden. Dazu gehören  
auch Regionen wie das Oberengadin, Sarnen, Appenzell oder Näfels.  
(© map.geo.admin.ch)

Allein die 4. Generation der Agglomerations
programme deckt einen Grossteil aller  Regionen 
ab, die sich potenziell dafür qualifizieren  
(vgl. Abbildung oben). Mit den insgesamt  
bald fünf Generationen ist demnach  
fast jede Region mehrfach abgedeckt,  
hat also mehrfach Gelder vom  
Bund erhalten.  
(© ARE)

Beitragsberechtigte 
Regionen

Agglomerationsprogramme der 4. Generation

http://www.are.admin.ch/are/de/home/mobilitaet/programme-und-projekte/pav/5g.html
http://www.are.admin.ch/are/de/home/mobilitaet/programme-und-projekte/pav/4g.html
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Sparpotenzial im Bundeshaushalt:  
jährlich 350–425 Mio. Franken
Pro Generation kostet das Programm Agglomerations-
verkehr (PAV) 1,4–1,7 Mrd. Franken.

Im Fall der Glattalbahn, die der Bund vor-
übergehend zurückgestuft hatte, erklärte zum 
Beispiel der Klotener Stadtpräsident unver-
blümt, das Projekt habe ohne Bundesgelder 
im Kantonsrat keine Chance. Wird der Bun-
desentscheid schlicht als Gütesiegel interpre-
tiert, ist die Orientierung daran nicht per se 
zu kritisieren. Folgt eine Sistierung hingegen, 
weil das lokale Gemeinwesen seinen Steuer-
zahlern nicht die vollen Kosten auferlegen 
will, drängt sich schon die Frage auf, wie 
sinnvoll diese Anreizstruktur ist. Viel besser 
als am Beispiel der Glatttalbahn – «ja, wir 
bauen sie, aber nur wenn andere dafür bezah-
len» – kann man die Fehlanreize nicht de-
monstrieren.

Auch gibt zu denken, dass Bundesparla-
mentarier offenbar nicht darum verlegen 
sind, die Entscheide des Bundesrates hinsicht-
lich der Finanzierung «ihrer» Agglomerati-
onsprogramme zu beeinflussen. Beispielswei-
se fragt ein Nationalrat, ob der Bundesrat in 
seiner Beurteilung berücksichtigt habe, dass 
die Nichtfinanzierung des Zubringers Bach-
graben-Allschwil (BL) das wirtschaftliche Po-
tenzial der Region einschränke. Ein weiterer 
Parlamentarier möchte vom Bund wissen, ob 
der Langsamverkehr in Gambarogno (TI) aus-
gebaut werden soll. Etwas weiter zurück liegt 
eine Anfrage zur «Tram Region Bern». Dieses 
Projekt wurde zwar ins Agglomerationspro-
gramm aufgenommen, könnte nun aber dop-
pelt so viel kosten wie ursprünglich geplant. 
Der Parlamentarier fragt, ob sich der Bund an 
den Mehrkosten beteiligen würde. 

Föderalistische Prinzipien bewahren
Die Bevölkerung wächst, die Urbanisierung 
nimmt zu und die Mobilitätsbedürfnisse wan-
deln sich. Eine verbesserte Koordination von 
Siedlungsentwicklung und Verkehr, die auch 
eine Verdichtung nach innen ermöglichen 
soll, ist deshalb eine sinnvolle Sache. Dass da-
bei jedoch der Bund mitfinanziert, obwohl 
die Projekte weitestgehend einen lokalen oder 
regionalen Nutzen haben, ist aus föderaler 
Logik kritisch zu sehen.

Die Mitfinanzierung durch den Bund 
 beisst sich mit den Prinzipien der Subsidia ri-
tät und der fiskalischen Äquivalenz. Die 
 ewige Weiterführung der Agglomerations-
programme sollte hinterfragt werden. Die 
 angespannte Lage bei den Bundesfinanzen ist 
ein guter Anlass, dies jetzt zu tun. ”

https://www.zuonline.ch/ohne-die-bundesgelder-hat-die-glattalbahn-keine-chance-312256065362
https://www.zuonline.ch/ohne-die-bundesgelder-hat-die-glattalbahn-keine-chance-312256065362
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20233325
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20191021
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20191021
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20121000
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Im Jahr 2003 trat das Bundesgesetz über 
 Finanzhilfen für familienergänzende Kinder-
betreuung in Kraft. Das Gesetz sah Bundes-
beiträge für die Schaffung von Betreuungs-
plätzen vor und die Mitfinanzierung von 
 Subventionen der Kantone an die Eltern. Ur-
sprünglich auf acht Jahre begrenzt, wurde es 
2010, 2014, 2018 laufend um jeweils 120 Mil-
lionen Franken erweitert. Nun soll es bis 
Ende 2026 ein letztes Mal verlängert und an-
schliessend in eine permanente Aufgabe über-
führt werden – mit Kosten von 800 Millionen 
pro Jahr.

Damit droht nicht nur eine dereinst als be-
fristet erklärte Massnahme zu einem – deut-
lich teureren – Dauerzustand zu werden. Viel-
mehr werden mit diesem Vorgehen auch fö-
derale Prinzipien verletzt. Denn Bildung ist 
grundsätzlich eine Kompetenz der Kantone. 
Der Bund argumentiert zwar, sein Zutun sei 
prinzipientreu: Die grosse Nachfrage für 
Krippenplätze übersteige teilweise die Kapazi-
täten der Kantone. Gleichzeitig käme der 

Nutzen der frühkindlichen Betreuung der 
 gesamten Volkswirtschaft zugute, weil die El-
tern öfter erwerbstätig seien.

Diese Argumentation ist jedoch nicht 
stichhaltig. Wäre der Einfluss der ausserfami-
liären Kinderbetreuung auf die Erwerbsbetei-
ligung so eindeutig, wie vom Bund ange-
nommen, müsste sich die Investition auch für 
die Kantone lohnen. Eine Zentralisierung 
wäre gemäss Subsidiaritätsprinzip höchstens 
gerechtfertigt, wenn der Bund diese Leistung 
aufgrund von Skalenerträgen günstiger 
 bereitstellen könnte als die Kantone. Dies ist 
hier nicht der Fall.

Auch weist die Krippensubventionierung 
in einem Kanton keine positiven Spillover- 
Effekte auf andere Kantone auf. Solche Effek-
te könnten eine zentralisierte Finanzierung 
rechtfertigen. Die externe Kinderbetreuung 
verbessert die Vereinbarkeit von Beruf von 
 Familie jedoch in dem Kanton, der diese 
 Betreuung subventioniert, nicht im Nachbar-
kanton. Folgt man der Argumentation des 
Bundes, müsste er sämtliche standortverbes-
sernden Massnahmen der Kantone mitfinan-
zieren. Das Handeln des Bundes wirkt somit 
erratisch.

Keine Wüste mehr
Mittlerweile sind die Sorgen um die verfas-
sungsmässig korrekte Ansiedelung der famili-
energänzenden Kinderbetreuung in den Hin-
tergrund gerückt, so stark ist der Drang der 
Bundespolitik in diesem Bereich «das Richti-
ge» zu tun. Ursprünglich ging es darum, die 
Schaffung von Kitaplätzen zu unterstützen. 
Jetzt liegt der Fokus auf der finanziellen Ent-
lastung der Familien. Demnach soll der Bund 
für jedes Kind ab der Geburt bis zum Ende 
der Primarschule 20 Prozent der Kosten für 
Krippe oder Tagesschule übernehmen.

Ewiger Anschub 
für die Kitas
Was als Impulsprogramm 
 gedacht war, soll eine  reguläre 
Staatsaufgabe werden – auch 
wenn die  ursprünglichen Ziele 
erreicht wurden.

Marco Salvi, Patrick Schnell
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erhebung des Bundesamtes für Statistik gibt 
das reichere Drittel jener Familien, die Kinder 
im Vorschulalter extern betreuen lassen, etwa 
dreimal mehr aus als das einkommens-
schwächste Drittel (rund 1450 Fr. pro Monat 
gegenüber 450 Fr.). Im untersten Drittel 
 machen diese Ausgaben 5,4 % des Bruttoein-
kommens aus, im mittleren 6,5 % und im 
obersten Drittel 6,9 %. Die prozentuale Belas-
tung der Budgets ist also weitgehend unab-
hängig vom Einkommen. Eine stärkere finan-
zielle Unterstützung des Bundes würde vor 
 allem Mitnahmeeffekte im Mittelstand (und 
darüber) erzeugen.

Vereinbarkeit fördern, aber richtig
Angesichts des Fachkräftemangels und der 
Bedeutung von durchgehender beruflicher Tä-
tigkeit für die Gleichstellung kann eine staat-
liche Unterstützung von Kinderbetreuungsan-

Die nachträgliche Zielanpassung folgt poli-
tischem Opportunismus, denn in der Schweiz 
wurde das Angebot an familienergänzender 
Betreuung in den letzten Jahrzehnten stark 
ausgeweitet. Von einer «Kitawüste» kann 
nicht mehr die Rede sein: Zwischen 1985 und 
2022 nahm die Zahl der Einrichtungen von 
480 auf 3200 zu, mit rund 100 000 Betreu-
ungsplätzen. Relativ zur Zahl der Kinder hat 
sich das Platzangebot verfünffacht, womit die 
Versorgung im europäischen Mittelfeld liegt.

Zwar verursacht der Rückgriff auf die ex-
terne Kinderbetreuung hohe Kosten für die 
betreffenden Familien: Der Eigenfinanzie-
rungsgrad, also der Anteil der Kosten, der di-
rekt von den Nutzern bezahlt wird, liegt bei 
rund 65 % – er ist damit höher als in den 
meisten OECD-Ländern. Aber diese Kosten 
werden vorwiegend von den wohlhabenderen 
Haushalten getragen. Laut Haushaltsbudget-
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Sparpotenzial im Bundeshaushalt: jährlich 800 Millionen Franken
Will der Staat die externe Kinderbetreuung ausbauen, sollte man dies auf lokaler Ebene in 
Angriff nehmen, wo auch der Nutzen anfällt.

Prozent der Familien Kinder im Vorschulalter 
gar nicht extern betreuen lassen, auch wenn 
dies gratis wäre.

Entscheidend ist also, dass die finanziellen 
Mittel gezielt eingesetzt werden, um eine 
nachhaltige Verbesserung der Betreuungssitu-
ation zu erreichen, ohne dabei föderale Prin-
zipien zu verletzen oder unnötige Mitnah-
meeffekte zu erzeugen. Nur so kann die 
 Vereinbarkeit von Beruf und Familie langfris-
tig gefördert und die Gleichstellung effektiv 
vorangetrieben werden. H

geboten sinnvoll sein. Der Honigtopf des 
Bundes ist aber nicht das geeignete Instru-
ment dafür.

Krippen, Kitas, Tagesfamilien, Mittagsti-
sche sind alles wichtige Puzzlesteine der 
Gleichstellung. Die höchste Wirksamkeit hat 
dabei eine staatliche Unterstützung, die zu 
 einer Ausweitung der Betreuungsplätze führt. 
Die Senkung der Tarife für alle ist dazu weni-
ger geeignet. Gemäss einer Studie des Be-
ratungsunternehmens Infras für die Jacobs- 
Foundation aus dem Jahr 2018 würden 28 



avenir suisse sommerserie bundesfinanzen 2024 33



avenir suisse sommerserie bundesfinanzen 2024 34

«Was man sieht, und was man nicht sieht»: 
Der französische Ökonom Frédéric Bastiat 
hat im 19. Jahrhundert ein didaktisches In-
strument entwickelt, das uns heute noch 
hilft, die Staatstätigkeit besser zu verstehen – 
und letztlich besser zu gestalten. Leicht gerät 
nämlich aus dem Blick, dass jede staatliche 
Ausgabe «unsichtbare» Kosten hat.

Opportunitätskosten mitdenken
So kann man jeden Franken nur einmal aus-
geben. Wenn man den Tourismus fördert 
(«das, was man sieht»), fehlt dieses Geld an-
derswo – entweder für andere Staatsaufgaben 
oder den Bürgern im Portemonnaie («das, 
was man nicht sieht»). Ökonomen sprechen 
von Opportunitätskosten.

Aus liberaler Sicht muss der Staat deshalb 
seine Tätigkeit immer begründen können. 
Denn der einzelne Bürger, die einzelne Bür-
gerin weiss am besten, wofür sie ihr erar-
beitetes Geld einsetzen möchte. Gelder des 
Bundes sollten deshalb sparsam eingesetzt 
werden. Avenir Suisse hat in der diesjährigen 
Sommerserie aufgezeigt, dass im Bundes-
haushalt sehr wohl Sparpotenzial schlum-
mert.

Wenn der Staat private Firmen 
 konkurrenziert
Doch der Staat ist heute viel mehr, als der 
Staatshaushalt vermuten liesse. Fragwürdig 
ist besonders seine Rolle als Unternehmer. 
Die Post, die vollständig in Staatsbesitz steht, 
hat 2023 eine Dividende von 50 Millionen 
Franken nach Bern überwiesen. Dies ist das, 
was man sieht.

Gleichzeitig steht der gelbe Riese im tradi-
tionellen Briefgeschäft unter Druck. Daher 
expandiert er zunehmend in fremde Gebiete. 
So hat die Post Dutzende Firmen im Digital-
bereich gekauft. Mit dem Staat als Eigentü-
mer besteht nun die Gefahr, dass private 
Wettbewerber gegenüber der Post benachtei-
ligt werden. Der gelbe Riese kann sich zum 
Beispiel günstiger finanzieren als die private 
Konkurrenz – das ist das, was man nicht 
sieht.

Staatsausgaben: 
Über die 
verborgenen 
Kosten 
sprechen

Eine klare Aufgabenteilung 
 zwischen den Staatsebenen, ein 
Durchforsten des Regulierungs
dickichtes sowie die Behebung 
von Wettbewerbsverzerrungen 
sind wichtig.

Christoph Eisenring, Jürg Müller
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Hohe volkswirtschaftliche Kosten hat ne-
ben solchen Wettbewerbsverzerrungen auch 
eine schlechte Regulierung. Hier ist das Po-
tenzial für Verbesserungen riesig. So beklagen 
sich 60 Prozent von 1500 befragten Firmen im 
Bürokratiemonitor des Staatsekretariats für 
Wirtschaft, dass nur schon in den letzten fünf 
Jahren die administrative Belastung zugenom-
men habe. Der Staat erweitert seinen Aktions-
radius also ständig, auch wenn sich dies nicht 
unmittelbar in einer höheren Staatsquote 
 spiegelt – für mögliche Lösungsansätze hierzu 
sei beispielsweise auf die  Avenir-Suisse-Idee 
 einer «Löschwoche» verwiesen.

Klare Rollen für Bund und Kantone
Schliesslich haben unsere Sparvorschläge für 
den Bund verschiedene Bereiche identifiziert, 
in denen eigentlich die Kantone in der Pflicht 
stehen sollten. So wendet der Bund Hunderte 
Millionen Franken für den Agglomerations-
verkehr oder Regionallinien auf.

Unsere Vorschläge folgen hier dem Prinzip 
«wer zahlt, befiehlt» oder «wer profitiert, soll 
auch zahlen». Nur dann sind die Anreize rich-
tig gesetzt, nur dann überlegt sich eine Regi-
on zwei Mal, ob sie eine Bahnstrecke weiter-
betreibt oder auf einen günstigeren Bus um-
stellt. Auch hier bildet das, was man sieht, 
nämlich die Bundesbeiträge, ein unvollständi-
ges Bild: Verborgen bleiben die Doppelspurig-
keiten und Ineffizienzen, die durch unklare 
Verantwortlichkeiten entstehen.

Föderalismus funktioniert nur, wenn die 
Zuständigkeiten zwischen Bund und Kanto-
nen klar zugeteilt sind. Immerhin: Kurz vor 
der Sommerpause hat der Bundesrat das Pro-
jekt «Entflechtung 2027» angekündigt, mit 
dem die Aufgabenteilung zwischen Bund und 

Kantonen in 21 Gebieten überprüft wird. 
Ende 2027 soll ein konkreter Plan vorliegen. 
Dies ist löblich, denn die letzte grosse solche 
Übung liegt mittlerweile fast 20 Jahre zurück.

Die grösste Verzerrung von allen
Was man nicht sieht, ist also häufig mindes-
tens so wichtig wie das, was man sieht. Ent-
sprechend wird die Diskussion um den Bun-
deshaushalt derzeit stark mit dem Taschen-
rechner geführt. Die Politik sollte nicht aus 
den Augen verlieren, dass auch eine klare Auf-
gabenteilung zwischen den Staatsebenen, ein 
Durchforsten des Regulierungsdickichtes 
 sowie die Behebung von Wettbewerbsverzer-
rungen wichtig sind – hier wartet überall viel 
Arbeit.

Die Kürzung von Ausgaben auf Ebene des 
Bundes ist immerhin ein erster, wichtiger 
Schritt. Denn diese erlaubt es, die Steuern 
konstant zu halten, wenn nicht sogar zu sen-
ken. Und dieser Punkt deutet auf eine der 
grössten Verzerrungen von allen hin: Jede 
Staatsausgabe muss letztlich mit einer Staats-
einnahme finanziert werden. Die dafür erho-
benen Steuern wirken demotivierend für Ar-
beitnehmende, Investorinnen und Sparer. Ge-
nau vor solchen, erst mit der Zeit sichtbaren 
Folgen hat der Franzose Bastiat gewarnt – 
doch viele wollen diese partout nicht sehen. 9

https://www.avenir-suisse.ch/fruehlingsputz-im-parlament/
https://www.avenir-suisse.ch/fruehlingsputz-im-parlament/
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-101545.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-101545.html
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